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§ 57 AMG Abgabe von Arzneimitteln
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Arzneimittel dürfen vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler nur abgegeben werden an

1. 1.öffentliche Apotheken und Anstaltsapotheken,

(Anm.: Z 1a aufgehoben durch Art. 2 Z 105, BGBl. I Nr. 186/2023)

1. 2.Drogisten oder andere Gewerbetreibende, die gemäß § 59 Abs. 3 zur Abgabe von Arzneimitteln befugt

sind,

2. 3.Hersteller ausschließlich zum Zweck der Herstellung von Arzneimitteln oder soweit sie gemäß der

Gewerbeordnung 1994 zum Handel mit Arzneimitteln befugt sind,

3. 4.Arzneimittel-Großhändler,

4. 5.Gebietskörperschaften

1. a)im Zusammenhang mit Aufgaben der Impfprophylaxe oder zur Erfüllung der ihnen gesetzlich

übertragenen Aufgaben der Seuchenbekämpfung,

2. b)zur humanitären Hilfeleistung im Zusammenhang mit einer im Ausland eingetretenen Katastrophe

oder einem schweren Unglücksfall,

3. c)zur Aufrechterhaltung der Arzneimittelversorgung im Inland, wenn dies im Zusammenhang mit einer

Katastrophe, terroristischen Bedrohung, kriegerischen Auseinandersetzung oder einer Pandemie

unbedingt erforderlich ist,

(Anm.: lit. d aufgehoben durch Art. 2 Z 105, BGBl. I Nr. 186/2023)

5. 5a.Unternehmen und Organisationen, die der Aufrechterhaltung der Grundversorgung der Bevölkerung

dienen und die auf der Grundlage eines zwischen dem Bund oder einem Land und einem Hersteller,

Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler abgeschlossenen Vertrags über die Sicherstellung der

Aufrechterhaltung der Arzneimittelversorgung im Zusammenhang mit einer Pandemie, kriegerischen

Auseinandersetzung oder terroristischen Bedrohung ihrerseits Einzelverträge zum direkten Ankauf eines

Arzneimittels für den Bedarf der eigenen Mitarbeiter abgeschlossen haben,

6. 6.Einrichtungen des Österreichischen Bundesheeres, die der Arzneimittelversorgung des Bundesheeres

dienen,

7. 6a.das Bundesministerium für Inneres, die ihm nachgeordneten Behörden und Betreuungseinrichtungen

zur Notfallversorgung, Vorsorge und Betreuung von Einsätzen, sofern diese die Arzneimittel zur Erfüllung

ihrer Aufgaben benötigen,

8. 7.Einrichtungen, die vorläufige gerichtliche Verwahrungen beziehungsweise Anhaltungen, gerichtliche

Freiheitsstrafen beziehungsweise mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende gerichtliche

Maßnahmen vollziehen, sofern diese Arzneimittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen,

9. 8.wissenschaftliche Institute und Untersuchungsanstalten der Gebietskörperschaften und der Universitäten

und die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, sofern diese Arzneimittel zur

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen,

10. 9.organisierte Notarztdienste, sofern es sich um Suchtmittel handelt, die diese für ihre notärztliche Tätigkeit
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benötigen, und

11. 10.über einen mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs hinreichend vertrauten Arzt verfügende Einrichtungen

nach § 15 des Suchtmittelgesetzes, BGBl. I Nr. 112/1997, zur evidenzbasierten und qualitätsgesicherten

Betreuung von Klienten im Rahmen von Maßnahmen zur Schadenminimierung, ausgenommen

suchtmittelhaltige Arzneimittel.

2. (2)An Krankenanstalten ohne Anstaltsapotheke dürfen vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler

abgegeben werden:

1. 1.Vollblutkonserven, Suspensionen zellulärer oder korpuskulärer Blutbestandteile,

Einzelspenderzubereitungen,

2. 2.natives menschliches oder tierisches Gewebe.

3. (3)Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für radioaktive Arzneimittel. Diese dürfen vom Hersteller, Depositeur oder

Arzneimittel-Großhändler nur an Inhaber einer Bewilligung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen gemäß dem

Strahlenschutzgesetz 2020 (StrSchG 2020), BGBl. I Nr. 50/2020, abgegeben werden.

4. (4)Vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler dürfen Arzneimittel, deren Abgabe im Kleinverkauf

nicht den Apotheken vorbehalten ist, direkt an Bandagisten, Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechniker,

Zahntechniker, Fußpfleger und Masseure abgegeben werden, sofern es sich dabei um Arzneimittel handelt, die

diese Gewerbetreibenden für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen.

5. (5)Vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler dürfen Dentalarzneimittel, die

1. 1.nicht der Rezeptpflicht unterliegen und

2. 2.ausschließlich dazu bestimmt sind, von Zahnärzten, Fachärzten für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde oder

Dentisten am Patienten angewendet zu werden,

direkt an diese sowie an Zahnambulatorien abgegeben werden.

6. (6)Medizinische Gase dürfen vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler an Krankenanstalten

ohne Anstaltsapotheke und an Gewerbetreibende abgegeben werden, die gemäß der Gewerbeordnung 1994 zur

Abgabe komprimierter technischer Gase berechtigt sind.

7. (7)Arzneimittel zur klinischen Prüfung dürfen vom Hersteller, Depositeur und Arzneimittel-Großhändler auch

direkt an Krankenanstalten ohne Anstaltsapotheke und an Prüfer abgegeben werden.

8. (8)Rettungs- und Krankenbeförderungsdienste einer Gebietskörperschaft dürfen Arzneimittel, die sie zur

Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Rettung und Krankenbeförderung benötigen, aus jenen

Anstaltsapotheken beziehen, die von Krankenanstalten betrieben werden, deren Träger diese

Gebietskörperschaft ist.
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